
 

Hauptsatzung 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

der Ortsgemeinde Boos   
 

vom    
 
 12. Februar 2025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 2 

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund der §§ 24 und 25 Gemeindeordnung 
(GemO) für Rheinland-Pfalz, der §§ 7 und 8 der Landesverordnung zur 
Durchführung der Gemeindeordnung (GemODVO) und des § 2 der Lan-
desverordnung über die Aufwandsentschädigung kommunaler Ehrenäm-
ter (KomAEVO) am 12. Februar 2025 die folgende Hauptsatzung be-
schlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:  
 

 
§ 1 

Öffentliche Bekanntmachungen, Bekanntgaben 
 
(1) Öffentliche Bekanntmachungen der Ortsgemeinde erfolgen in einer 

Zeitung. Der Ortsgemeinderat entscheidet durch Beschluss, in wel-
cher Zeitung die Bekanntmachungen erfolgen. Der Beschluss ist öf-
fentlich bekanntzumachen. 
Darüber hinaus erfolgen die öffentlichen Bekanntmachungen im In-
ternet unter der Adresse: „http://www.vordereifel.de“.  

 
(2) Karten,  Pläne oder   Zeichnungen   und   damit   verbundene   Tex-

te   oder Erläuterungen können abweichend von Absatz 1 durch 
Auslegung im Dienstgebäude der Verbandsgemeindeverwaltung 
Vordereifel, Kelberger Str. 26 in 56727 Mayen zu jedermanns Ein-
sicht während der Dienststunden bekannt gemacht werden. In die-
sem Fall ist auf Gegenstand, Ort (Gebäude und Raum), Frist und 
Zeit der Auslegung spätestens am Tage vor dem Beginn der Ausle-
gung durch öffentliche Bekanntmachung in der Form des Absatzes 
1 hinzuweisen. Die Auslegungsfrist beträgt mindestens sieben volle 
Werktage. Besteht an dienstfreien Werktagen keine Möglichkeit der 
Einsichtnahme, so ist die Auslegungsfrist so festzusetzen, dass an 
mindestens sieben Tagen Einsicht genommen werden kann. 

 
(3) Soweit durch Rechtsvorschriften eine öffentliche Auslegung vorge-

schrieben ist und hierfür keine besonderen Bestimmungen gelten, 
gilt Absatz 2 entsprechend.  

 
(4) Dringliche Sitzungen im Sinne von § 8 Abs. 4 GemODVO zu § 27 

GemO des Ortsgemeinderates oder eines Ausschusses werden 
abweichend von Absatz 1 durch Aushang am 

  
Fenster (zur Bachstraße hin) im Gemeindebüro, Bachstraße 6 

  
bekannt gemacht, sofern eine rechtzeitige Bekanntmachung gemäß 
Absatz 1 nicht mehr möglich ist.  
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(5) Kann wegen eines Naturereignisses oder wegen anderer Umstände 
die vorgeschriebene Bekanntmachungsform nicht angewandt wer-
den, so erfolgt in unaufschiebbaren Fällen die öffentliche Bekannt-
machung durch öffentlichen Ausruf. Die Bekanntmachung ist unver-
züglich nach Beseitigung des Hindernisses in der vorgeschriebenen 
Form nachzuholen, sofern nicht der Inhalt der Bekanntmachung 
durch Zeitablauf gegenstandslos geworden ist.  

 
(6) Sonstige Bekanntgaben erfolgen gemäß Absatz 1, sofern nicht eine 

andere Bekanntmachungsform vorgeschrieben ist.  
 
 

§ 2 
Beigeordnete 

 
Die Ortsgemeinde hat bis zu zwei Beigeordnete.  
 
 

§ 3 
Aufwandsentschädigung der Mitglieder des Ortsgemeinderates 

 
(1) Zur Abgeltung der notwendigen baren Auslagen und der sonstigen 

persönlichen Aufwendungen erhalten die Ortsgemeinderatsmitglie-
der für die Teilnahme an Sitzungen des Ortsgemeinderates eine 
Entschädigung nach Maßgabe der Absätze 2 bis 5. 

 
(2) Eine Entschädigung in Form eines Sitzungsgeldes wird nicht ge-

währt.  
 
(3) Es werden die notwendigen Fahrtkosten für Fahrten zwischen Woh-

nung und Sitzungsort durch Ersatz der entstandenen Fahrtkosten 
für öffentliche Verkehrsmittel erstattet; soweit eigene Fahrzeuge be-
nutzt werden, erfolgt die Fahrtkostenerstattung nach den Sätzen für 
anerkannt privateigene Kraftfahrzeuge.  

 
(4) Neben der Entschädigung nach Absatz 2 wird nachgewiesener 

Lohnausfall in voller Höhe ersetzt; er umfasst bei Arbeitnehmern 
auch die entgangenen tarifvertraglichen und freiwilligen Arbeitgeber-
leistungen sowie den Arbeitgeberanteil zu den gesetzlichen Sozial-
versicherungsbeiträgen. Selbständig tätige Personen erhalten auf 
Antrag Verdienstausfall in Höhe eines Durchschnittssatzes von bis 
zu 30,00 € je Sitzung. Personen, die weder einen Lohnausfall noch 
einen Verdienstausfall geltend machen können, denen aber im be-
ruflichen oder häuslichen Bereich ein Nachteil entsteht, der in der 
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Regel nur durch das Nachholen versäumter Arbeit oder die Inan-
spruchnahme einer Hilfskraft ausgeglichen werden kann, erhalten 
auf Antrag einen Ausgleich  

 
1) in Höhe von 30,00 € je Sitzung, wenn sie mindestens ein in 

ihrem Haushalt mit ihnen wohnendes Kind unter 14 Jahren 
tatsächlich betreuen oder  

2) in Höhe von 30,00 €, wenn sie einen nach ärztlichem Gut-
achten pflegebedürftigen sonstigen Angehörigen tatsächlich 
betreuen oder pflegen.  

 
Liegen die Voraussetzungen des Satzes 3 Nummern 1 und 2 
gleichzeitig vor, wird der Ausgleich nur einmal gewährt. 
 

(5) Neben der Aufwandsentschädigung erhalten die Ortsgemeinde-
ratsmitglieder für Dienstreisen Reisekostenvergütung nach den 
Bestimmungen des Landesreisekostengesetzes.  

 
 

§ 4 
Aufwandsentschädigungen für Mitglieder von Ausschüssen 

 
Für die Mitglieder der Ausschüsse des Ortsgemeinderates oder Beiräte 
der Ortsgemeinde gelten die Bestimmungen des § 3 entsprechend.  
 
 

§ 5 
Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters 

 
(1) Der Ortsbürgermeister erhält eine Aufwandsentschädigung gemäß § 

12 Abs. 1 Satz 1 KomAEVO.  
 
(2) Sofern nach den steuerrechtlichen Bestimmungen die Entrichtung 

der Lohnsteuer nach einem Pauschsteuersatz möglich ist, wird die 
pauschale Lohnsteuer von der Ortsgemeinde getragen. Die pau-
schale Lohnsteuer und pauschale Kranken- und Rentenversiche-
rungsbeiträge werden auf die Aufwandsentschädigung nicht ange-
rechnet.  

 
(3) § 3 Abs. 3 bis 5 gilt entsprechend.  
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§ 6 
Aufwandsentschädigung der Beigeordneten 

 
(1) Ehrenamtliche Beigeordnete erhalten für den Fall der Vertretung des 

Ortsbürgermeisters eine Aufwandsentschädigung in Höhe der Auf-
wandsentschädigung des Ortsbürgermeisters nach § 12 Abs. 1 Satz 
1 KomAEVO. Erfolgt die Vertretung des Ortsbürgermeisters nicht für 
die Dauer eines vollen Monats, so beträgt sie für jeden Tag der Ver-
tretung ein Dreißigstel des Monatsbetrags der dem Ortsbürgermeis-
ter zustehenden Aufwandsentschädigung. Erfolgt die Vertretung 
insgesamt während eines kürzeren Zeitraums als einen vollen Tag, 
so beträgt die Aufwandsentschädigung insgesamt die Hälfte des 
Tagessatzes nach Satz 2. Eine nach Absatz 2 gewährte Aufwands-
entschädigung ist anzurechnen.  

 
(2) Ehrenamtliche Beigeordnete, die nicht Ortsgemeinderatsmitglied 

sind und denen keine Aufwandsentschädigung nach Absatz 1 ge-
währt wird, erhalten für die Teilnahme an den Sitzungen des Orts-
gemeinderates und der Besprechungen mit dem Ortsbürgermeister 
(§ 50 Abs. 7 GemO) die für Ortsgemeinderatsmitglieder festgesetzte 
Aufwandsentschädigung zuzüglich Fahrtkostenerstattung. § 3 Abs. 
4 gilt entsprechend.  

 
(3) Ehrenamtliche Beigeordnete, die nicht Mitglied des Verbandsge-

meinderates sind, jedoch in Vertretung des Ortsbürgermeisters an 
Sitzungen des Verbandsgemeinderates teilnehmen und denen keine 
Aufwandsentschädigung nach Absatz 1 gewährt wird, erhalten für 
die Teilnahme an diesen Sitzungen von der Ortsgemeinde eine 
Aufwandsentschädigung. Sie beträgt je Sitzung die Hälfte des Ta-
gessatzes gemäß Absatz 1 Satz 2, mindestens jedoch 11,70 €. Ent-
sprechendes gilt für die Teilnahme an Besprechungen des Bürger-
meisters der Verbandsgemeinde mit den Ortsbürgermeistern gemäß 
§ 69 Abs. 4 GemO. 

 
(4) Sofern nach den steuerrechtlichen Bestimmungen die Entrichtung 

der Lohnsteuer nach einem Pauschsteuersatz möglich ist, wird die 
pauschale Lohnsteuer von der Ortsgemeinde getragen. Die pau-
schale Lohnsteuer und pauschale Kranken- und Rentenversiche-
rungsbeiträge werden auf die Aufwandsentschädigung nicht ange-
rechnet.  

 
(5) § 3 Abs. 3 bis 5 gelten entsprechend.  
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§ 7 
Übertragung von Aufgaben des Ortsgemeinderates auf den Orts-

bürgermeister 
 
Auf den Ortsbürgermeister wird die Entscheidung in folgenden Angele-
genheiten übertragen:  
 
1. Verfügung über Gemeindevermögen sowie die Hingabe von Darle-

hen der Ortsgemeinde bis zu einer Wertgrenze von 1.000,00 € im 
Einzelfall,  

 
2. Vergabe von Aufträgen und Arbeiten im Rahmen der verfügbaren 

Haushaltsmittel bis zu einer Wertgrenze von 3.000,00 € im Einzelfall,  
 
3. Aufnahme von Krediten nach Maßgabe der Entscheidungen des 

Ortsgemeinderates  
 
4. Gewährung von Zuwendungen im Rahmen der verfügbaren 

Haushaltsmittel nach Maßgabe allgemeiner Grundsätze und Richtli-
nien des Ortsgemeinderates, 

 
5. Stundung gemeindlicher Forderungen bis zu einem Betrag von 

500,00 € im Einzelfall und Niederschlagung und Erlass gemeind-
licher Forderungen bis zu einem Betrag von 500,00 € im Einzelfall,  

 
6. Einvernehmen in den Fällen des § 14 Abs. 2, § 31 und § 33 BauGB 

und in den Fällen des § 34 BauGB, wenn durch das Bauvorhaben die 
Grundzüge der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung nicht be-
rührt werden,  

 
7. Abschluss von Miet- und Pachtverträgen bis zu einem Jahreswert von 

500,00 € im Einzelfall, 
 
8. Entscheidung über die Einlegung von Rechtsbehelfen und 

Rechtsmitteln zur Fristwahrung.  
 
Die Zuständigkeit des Ortsbürgermeisters für die laufende Verwaltung 
gemäß § 47 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 GemO bleibt von der vorstehenden Auf-
gabenübertragung unberührt.  
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§ 8 
Inkrafttreten 

 
(1) Die Hauptsatzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntma-

chung in Kraft.  
 
(2) Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 22.04.2010 und die 1. Sat-

zung zur Änderung der Hauptsatzung vom 25.10.2018 außer Kraft.  
 
 
 
Boos, den 12. Februar 2025 
Ortsgemeinde Boos  
 
       (Siegel) 

  
Martin Thome 
Erster Beigeordneter  
 
 
 
 
 
Hinweis:  
Gemäß § 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung (GemO) wird auf Folgendes hingewiesen: 
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder 
aufgrund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung 
als von Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn  
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder 

die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder  
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder 

jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Ortsgemeinde un-
ter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend ge-
macht hat.  

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 
1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.  


